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Sie arbeiten in einem Unternehmen eines Wirt-

schaftszweiges, der wichtige Grundbedürfnisse der 

Bevölkerung deckt. Eine gesunde und vielfältige Er-

nährung ist Voraussetzung für eine hohe Lebensqua-

lität. 

Die Kontakte mit Kunden und Mitarbeitenden und 

das Erlernen neuer Arbeitsmethoden sind herausfor-

dernd und erfüllend. Um sich optimal entfalten zu 

können, sind auch die Arbeitsbedingungen bedeut-

sam. In diesem Kapitel erhalten Sie einen Überblick 

über die Nahrungsmittelindustrie. Sie erfahren, wel-

che Rechte und Pflichten Sie aufgrund des Arbeits-

vertrags haben. Zudem können Sie sich orientieren, 

welche Chancen sich Ihnen nach der beruflichen 

Grundbildung bieten. 

1 
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1. Übersicht über die Nahrungsmittel-Industrie 
 

1.1.8.3.1 Kenntnisse über die Branche (K2) 

Ich beschreibe die zentralen Merkmale und Besonderheiten der Branche, in welcher 
mein Betrieb tätig ist.  
Diese gliedere ich folgendermassen: 
- Betriebsgrössen und Strukturen 
- Aussagekräftige betriebliche und finanzielle Kennzahlen 
- Beschaffungs- und Absatzmärkte 
- Beschäftigtenstruktur 
- Rechtliche Rahmenbedingungen 
- Sozialpartnerschaft 
- Branchenorganisationen, -verbände 
- Volkswirtschaftliche/regionale/gesellschaftliche Bedeutung 
- Entwicklungen/Trends. 

 

 

Ob eine weltweit bekannte Schokolade, ein frisch duftendes Brot, ein küchen-

fertig zubereitetes Menu oder ein typisch schweizerisches Fondue - sie alle 

decken Grundbedürfnisse unserer Kunden ab. Ernährung ist ein wichtiger Be-

standteil unserer Kultur. Sie soll uns die Kraft zum Leben und Arbeiten geben, 

aber auch möglichst viel Genuss vermitteln. Die Nahrungsmittel-Industrie (NM-

Industrie) prägt also unseren Alltag.  

Sie ist eng mit der Landwirtschaft und den von unseren Bauern hergestellten 

Rohstoffen verbunden. Daraus stellen wir hochwertige Produkte her, die gut 

haltbar und sicher sind. Basis für den Erfolg sind innovative und kreative Be-

rufsleute.  

 

1.1 Vielfalt 

Die schweizerische NM-Industrie stellt eine grosse Palette von Produkten her: 

Sie reicht von Grundnahrungsmitteln wie Zucker, Mehl, Speiseölen über Halb-

fabrikate wie Schokoladecouvertüren oder Fruchtgrundstoffen bis hin zu kon-

sumfertigen und küchenbereiten Speisen wie Pizzen, Torten oder Glacespezia-

litäten. 

Die einzelnen Branchen unterscheiden sich durch die verarbeiteten Rohstoffe, 

wie pflanzliche Erzeugnisse (Getreide/Mehl, Kartoffeln etc.) oder tierische Pro-

dukte (Fleisch, Milch etc.), oder durch die technologischen Verfahren, wie Kon-

servierung (Dosen, Gläser), Trockentechnologie (Suppen, Saucen, Gewürze), 

Tiefkühlung (Gemüse, Fertiggerichte), Gefriertrocknung (löslicher Kaffee) und 

viele mehr. 

 

 

 

 

Backwaren 

 

Brauerei 

 

 Milchverarbeitung 

 

Fertiggerichte 
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Die Branchen der Nahrungsmittelindustrie 

Am häufigsten wird jedoch die Einteilung der NM-Industrie nach Branchen, d.h. 

nach den hergestellten Produkten verwendet. Der fial als Dachverband sind 16 

Branchenverbände angeschlossen, die weitgehend alle Sparten abdecken. 

Auch darin zeigt sich die Vielfalt der Branche: 

 

Produktbereiche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branche Verband Produkte Wichtigste Rohstoffe 

Schokoladen Chocosuisse Schokoladen, Pralinen, Ka-
kaopulver, Festartikel 

Kakao (Bohnen, Pulver, Butter),  
Zucker, Milchpulver, Nüsse 

Backwaren, 
Zuckerwaren 

Biscosuisse Biscuits, Salzgebäcke, Bon-
bons, Kaugummis, Nougat, 
Riegel 

Mehl, Zucker, Zuckeraustauschstoffe 

Milchprodukte Verband der Schweiz. Milch-
industrie (VMI) 

Frischmilchprodukte, Käse, 
Butter 

Milch 

Schmelzkäse Verband der Schweiz. 
Schmelzkäseindustrie (SESK) 

Schachtelkäse, Fondue Käse, Salz, Wein 

Fleischwaren Schweizer Fleisch-
Fachverband (SFF) 

Frischfleisch, Würste, Char-
cuterie, Trockenfleisch 

Fleisch (Rind, Schwein, Lamm etc.) 

Müllereiprodukte Dachverband Schweizeri-
scher Müller (DSM) 

Mehle, Hartweizengriess Getreide aller Art 

Speiseöle + -fette SwissOlio Speiseöle, Margarinen, Spei-
sefette 

Ölsaaten, rohe pflanzliche Öle,  
tierische Fette, Butter 

Convenience Food Swiss Convenience Food 
Association (SCFA) 

Gemüse-/ Früchtekonserven, 
Tiefkühlprodukte, Frucht-
grundstoffe, Fertiggerichte 

Gemüse, Früchte, Kartoffeln, Fleisch 

Speiseeis Glacesuisse 
Verband Schweiz. Glace-
produzenten 

Lutsche, Cornets, Literglacen, 
Torten 

Milch, Rahm, pflanzliche Fette, Zucker, 
Fruchtgrundstoffe, Kakao, Nüsse 

Suppen, Saucen Verband Schweiz. Hersteller 
von Suppen und Saucen 

Trockensuppen, Instantsup-
pen, Bouillons, Würzen, 
Streuwürzen 

Mehl, Milch- und Rahmpulver, ge-
trocknete Gemüse, Gewürze, Salz 

Teigwaren SwissPasta Trockenteigwaren Hartweizengriess, Eier 

Diätetische Lebens-
mittel  

SANI 
Swiss Association of Nutrition 
Industries 

Säuglings- und Kleinkinder-
nahrungen, klinische Ernäh-
rung, Sportlernahrungen 

Milch, Milchpulver, Mehle, pflanzliche 
Fette, Früchte, Gemüse, Fleisch 

Tee, Kräuter, Gewürze IGTG Schwarz- und Früchtetee, 
Gewürze, Trockenfrüchte 

Teeblätter, Fruchtteile, Kräuter, Ge-
würze 

Getränke Verband Schweiz. Mineral-
quellen und Soft-Drink-
Produzenten (SMS) 

Mineralwasser, Erfrischungs-
getränke 

Quellwasser, Zucker, Süssstoffe 

Bäckereihalbfabrikate Verband der Hersteller von 
Bäckerei- und Konditorei-
halbfabrikaten (VHK) 

Backmittel,  Backmassen, 
Brotvormischungen 

Mehle, Zucker 

Hefen Schweiz. Hefeverband (SHV) Backhefe, Trockenhefe Melasse 
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1.2 Volkswirtschaftliche Bedeutung 

Beschäftigung 

Die NM-Industrie ist Teil des "sekundären" Sektors (Industrie, Gewerbe). Ge-

mäss den Statistiken des BFS Bundesamt für Statistik) weist der Bereich "Her-

stellung von Nahrungsmitteln und Tabak" ca. 76'100 Beschäftigte auf. Dies 

entspricht 8 % aller Beschäftigten in Industrie und Gewerbe. 

Klammert man die überwiegend gewerblich strukturierte Baubranche aus, so 

stellt der Bereich Nahrungsmittel nach der Metallindustrie, der Uhren- und 

Elektronikbranche und den Maschinen/Fahrzeugen den viertwichtigsten Indust-

riezweig dar. 

 

Abb. 1:  Beschäftigte der gesamten Schweizer Industrie 2016 

 

Die der fial angeschlossenen rund 200 Industriebetriebe (mit ca. 225 Betriebs-

stätten) beschäftigen ca. 36'000 Personen. Die andere Hälfte entfällt auf ge-

werbliche Betriebe, wie z.B. Bäckereien, Metzgereien etc. 

Umsatz 

Die Mitglieder der fial zusammen erzielen einen Umsatz von ca. 19 Mia. Fran-

ken, wovon ca. 80 % im Inland und 20 % im Export. Damit ist die Nahrungsmit-

telindustrie im Vergleich zu anderen Branchen, wie vor allem der Chemie und 

der Maschinenindustrie, überwiegend auf den Binnenmarkt ausgerichtet. 

Die umsatzmässig stärksten Branchen sind (approx. Werte in 1'000 Franken): 

 

 

 

 

Branche Umsatz Exportanteil 

Fleisch und Fleischerzeugnisse 4'100 2 % 

Milchprodukte 3'200 16 % 

Convenience Food 2'100 6 % 

Schokolade 1'700 50 % 
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Auffallend ist der sehr unterschiedliche Anteil der Exporte am Branchenumsatz. 

Während die Schokoladeindustrie annähernd 50 % des Umsatzes im Ausland 

erzielt, sind es bei den Fleischerzeugnissen nur 2 %. 

Die höchsten Exportanteile weisen kleinere Branchen auf, wie z.B. die "Säug-

lingsnahrungen" mit ca. 80 % und die Kaffeeverarbeitung mit ca. 70 %. 
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2. Unternehmen der NM-Industrie 

 

2.1 Betriebsgrössen und Strukturen 

Die in der fial zusammengeschlossenen 200 Firmen lassen sich in folgende 

Kategorien einteilen: 

 
 

Anzahlmässig überwiegen in der schweizerischen NM-Industrie die die Klein- 

und Mittelbetriebe (KMU). 

 

2.2 Aussagekräftige betriebliche und finanzielle Kennzahlen 

Mithilfe von Kennzahlen können die Wirtschaftlichkeit und die Liquidität eines 

Unternehmens beurteilt werden. Kennzahlen dienen zur Festlegung der Ziele, 

der Steuerung sowie zur Überwachung. Kennzahlen sind aussagekräftiger, 

wenn sie mit den Vorjahresdaten, mit der Konkurrenz oder mit dem Branchen-

durchschnitt verglichen werden. Hier finden Sie einige wichtige Kennzahlen und 

deren Bedeutung für die Liquidität, den Kapitalaufbau, die Anlagefinanzierung 

und die Rentabilität. 

 

2.2.1 Liquidität und Anlagefinanzierung 

Unternehmen müssen ihren finanziellen Verpflichtungen jederzeit nachkommen 

können. Den Schuldenpositionen müssen genügend Vermögenspositionen 

gegenüberstehen, die rechtzeitig in liquide Mittel umgewandelt werden können. 

In der Schweiz haben viele Firmen mit einer Eigenkapitalbasis von 15 ï 20% 

einen tiefen Eigenfinanzierungsgrad. 

 

Die goldene Finanzierungs-
regel besagt, dass 
Anlagevermögen mit 
langfristigem Kapital 
finanziert werden soll. 
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Übersicht der Liquiditäts- und Anlagedeckungsgrade: 

Bezeichnung Formel Erläuterung 

Liquiditätsgrad 1 liquide Mittel x 100 
-ðððððððððððððð 

kurzfristiges Fremdkapital 

Der Liquiditätsgrad 1 sollte 15 ï 30% betragen. 

Liquiditätsgrad 2 (liquide Mittel + Forderungen) x 100 
ððððððððððððððððððððð 

kurzfristiges Fremdkapital 

Der Liquiditätsgrad 2 sollte idealerweise über 

100% sein. 

Liquiditätsgrad 3 Umlaufvermögen x 100 
ððððððððððððððð 

kurzfristiges Fremdkapital 

Der Liquiditätsgrad 3 sollte zwischen 150 und 

200% liegen. 

Anlagedeckungsgrad 1 Eigenkapital x 100 
ððððððððððððððð 

Anlagevermögen 

Da die finanziellen Mittel im Anlagevermögen 

längere Zeit gebunden sind, müssen die Anlagen 

langfristig finanziert sein. Am sichersten ist die 

Finanzierung mit Eigenkapital (Mittelwert 90 ï

120%). 

Anlagedeckungsgrad 2 (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100 
ððððððððððððððððððððð 

Anlagevermögen 

Nach der goldenen Bilanzregel sollte das langfris-

tig gebundene Vermögen mit dem langfristig zur 

Verfügung stehenden Kapital finanziert werden. 

Der Richtwert bei Produktionsunternehmen liegt 

bei 120 bis 160%. 

 

Grafische Darstellung des Liquiditätsgrads 3: 

 

Das Umlaufvermögen wird mit 
dem kurzfristigen 

Fremdkapital verglichen. 
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Grafische Darstellung des Deckungsgrads 

 

 

2.2.2 Kapitalaufbau 

Industriebetriebe sind meistens sehr kapitalintensive Unternehmen. Viel Geld ist 

zum Beispiel in teuren Werkzeugmaschinen und Anlagen gebunden. Der tech-

nologische Fortschritt schreitet rasch voran, sodass laufend Investitionen in neue 

Anlagen notwendig sind. In den folgenden Formeln bedeutet das Gesamtkapital 

die Summe von Eigen- und Fremdkapital. 
 

Bezeichnung Formel Erläuterung 

Verschuldungsgrad Fremdkapital x 100 
ðððððððððððð 

Gesamtkapital 

In den letzten Jahrzehnten ist die Verschuldung 

ständig gestiegen. Sehr wichtige Kennzahl bei 

der Beurteilung der Kreditwürdigkeit. Idealerweise 

ca. 70%. 

Eigenfinanzierungsgrad Eigenkapital x 100 
ðððððððððððð 

Gesamtkapital 

Gesunde Unternehmen benötigen mindestens 

30% Eigenkapital. Produktionsunternehmen 

benötigen eher etwas mehr. 

 
 

2.2.3 Rentabilität 

Die Rentabilität zeigt, wie erfolgreich die Geschäftstätigkeit eines Unterneh-

mens ist. 

 

Bezeichnung Formel Erläuterung 

Eigenkapitalrendite 

(ROE = Return on Equity) 

Reingewinn x 100 
ððððððððððððððð 

Eigenkapital 

Die Eigenkapitalrendite sollte besser sein, als 

eine Anlage auf dem Kapitalmarkt  

(zwischen 10 und 15%). 

 

 

Das Eigenkapital und das 
langfristige Fremdkapital 
werden mit dem 

Anlagevermögen verglichen. 
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2.3 Beschaffungs- und Absatzmärkte 

 

2.3.1 Beschaffung 

Es gibt kaum einen Industriezweig, bei dem die Vielfalt an Rohstoffen grösser 

ist als in der Nahrungsmittelindustrie. Dementsprechend diversifiziert sind auch 

die Beschaffungsmärkte.  

Wichtigster Rohstofflieferant ist und bleibt die inländische Landwirtschaft. Der 

Selbstversorgungsgrad der Schweiz liegt nur bei tierischen Produkten bei an-

nähernd 100 % (Fleisch, Milch etc.), bei pflanzlichen Erzeugnissen aber nur bei 

ca. 40 % und insgesamt bei 55 %. 

Für all jene Rohstoffe, die aus klimatischen oder ökonomischen Gründen nicht 

oder nicht in genügender Menge in der Schweiz verfügbar sind, ist die NM-

Industrie auf die Beschaffung auf internationalen Märkten angewiesen. Diese 

finden sich praktisch auf allen Kontinenten. Wichtige Lieferanten sind auch zahl-

reiche Drittweltländer, insbesondere bei jenen Rohstoffen, die nur in tropischen 

Gegenden wachsen (z.B. Kakao, Kaffee, Tee). 

Auch bei einigen wichtigen Grundnahrungsmitteln ist die Schweiz vom Ausland 

abhängig, so z.B. beim Hartweizen zur Herstellung von Teigwaren.  

Dass die schweizerische NM-Industrie ein wichtiger Abnehmer von inländi-

schen Landwirtschaftsprodukten ist zeigen die folgenden Beispiele. Unsere 

Industrie übernimmt: 

- über 50 % der gesamten Verkehrsmilchmenge (= vermarktete Milch) 

- über 60 % des im Inland verbrauchten Zuckers 

- über 50 % des Mehlausstosses der inländischen Mühlen 

- die gesamte inländische Ölsaatenernte (Raps, Sonnenblumen, Soja) von 

ca. 80'000 t 

- 178'000 t Kartoffeln entsprechend ca. 40 % der Gesamternte 

- zwischen 75 % und 90 % der im Inland geernteten Erbsen, Bohnen und 

Spinat 

- ca. 20'000 t Früchte aus der Inlandproduktion 

Pflichtlagerhaltung 

Der tiefe Selbstversorgungsgrad macht die Schweiz vom Ausland abhängig. 

Krisen und Mangellagen verschiedenster Art (politische Konflikte, Blockaden, 

Streiks, Missernten etc.) können sehr rasch zu Versorgungsengpässen füh-

ren. So kann beispielsweise als Folge eines nuklearen Störfalls ein wichtiges 

Produktionsgebiet ausfallen. 

Um die Versorgung der Bevölkerung und das Funktionieren der Wirtschaft 

in solchen Mangellagen sicherzustellen, wird versucht, Versorgungsschwierig-

keiten durch freiwillig angelegte Betriebsvorräte und Pflichtlager zu über-

brücken. Für wichtige Rohwaren, die in der Schweiz nicht oder nicht in genü-

gendem Ausmass vorhanden sind, ist die Pflichtlagerhaltung obligatorisch. 
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Von welchen Waren müssen Pflichtlager gehalten werden? 

Es gilt der Grundsatz, dass bei lebenswichtigen Gütern, insbesondere Import-

gütern, die zur Versorgung des Landes notwendig sind, im Inland Pflichtlager 

bestehen müssen. Als lebenswichtige Güter gelten insbesondere Grundnah-

rungsmittel, Heilmittel (z.B. Antibiotika und Impfstoffe), Rohstoffe für die 

Landwirtschaft (z.B. Futtermittel, Dünger) sowie Energieträger (Erdölproduk-

te, Erdgas).  

In erster Linie bestehen die Pflichtlager aus wichtigen Ausgangsstoffen, d.h. 

Roh- und Hilfsstoffe). 

Die Pflichtlager sollen mindestens einen Bedarf von 4 Monaten abdecken und 

können bei schwerwiegenden Versorgungsengpässen eingesetzt werden. 

Gestützt auf das Landesversorgungsgesetz hat die Pflichtlagerorganisation 

"reservesuisse" den Auftrag, für folgende Pflichtlagerwaren Vorräte anzule-

gen: 

                     

      

Zucker 

 

Speiseöl/-fett 

 

     Kaffee  

 

    Reis 

 

Getreide 

 

Pflichtlagerverträge / Finanzierung 

Die Pflichtlagerhaltung ist eine Aufgabe der Wirtschaft. Der Bund legt die Rah-

menbedingungen fest. Muss eine Firma Pflichtlager halten, schliesst der Bund 

mit ihr einen Pflichtlagervertrag ab.  

Für die obligatorische Lagerhaltung wird die Firma finanzielle entschädigt. Fi-

nanziert wird die Vorratshaltung durch Beiträge auf dem Import und dem Ver-

brauch der entsprechenden Waren (sog. "Garantiefondsbeiträge"). 

2.3.2 Absatzmärkte 

Der Absatzmarkt der Nahrungsmittelindustrie im Inland kann aufgeteilt werden 

in den Detailhandel, den Grossverbrauchermarkt und die Industrie. 

 

Detailhandel 

Der Detailhandel setzt jährlich ca. 94 Mia. Franken um. Davon entfallen kann 

ein Drittel oder 33 Mia. Franken auf Lebensmittel. 

Im Vergleich zum Ausland weist der Lebensmittelhandel eine ausserordentliche 

starke Konzentration auf. Die beiden Grossverteiler Migros und Coop bean-

spruchen zusammen einen Marktanteil von 70 %. Zählt man Denner hinzu (ge-

hört seit einigen Jahren auch zum Migros-Genossenschaftsbund) ergibt sich ein 

Anteil von über 75 %. 

Die hohe Konzentration hat dazu geführt, dass mit Spar, Aldi und Lidl drei im 

Ausland starke Detailhändler auch in den schweizerischen Markt eingedrungen 

sind. Sie haben aber bislang zusammen nur einen Marktanteil von 10 % er-

reicht. 
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Marktanteile der wichtigsten Anbieter im Lebensmittelhandel: 

 

Grossverbraucher 

Der zweite wichtige Absatzmarkt der NM-Industrie sind die Grossverbraucher. 

Darunter fallen Hotels, Restaurants, Kantinen, Spitäler und weitere Grosskü-

chen. Sie werden durch den Lebensmittelgrosshandel beliefert oder decken 

ihren Bedarf in Abholmärkten (sog. "Cash & Carries"). 

Zu den wichtigsten Akteuren zählen die Transgourmet-Gruppe (Prodega,   

Growa und Howeg), CC Angehrn, Top CC, Scana und Lekkerland. 

Die Pistor ist eine Selbsthilfeorganisation des Backer- und Konditorengewerbes 

für den Einkauf von Lebensmitteln und beliefert nebst Bäckereien, Konditoreien 

und Confiserien auch das Gastgewerbe mit Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrika-

ten. 

Der über diese Organisationen erzielte Umsatz beträgt ca. 3 Mia. Franken. 

Industrie 

Für viele Unternehmen der NM-Industrie sind zudem Industriebetriebe aus an-

deren Branchen wichtige Abnehmer. So beliefert die Schokoladeindustrie die 

Backwarenindustrie mit Couverturen oder die Teigwarenfabriken die Hersteller 

von Fertigmahlzeiten. Die Milchindustrie stellt Milchpulver für verschiedenste 

Verwendungszecke in Verarbeitungsprodukten her. 

Diese Halb- und Zwischenfabrikate werden in der Regel direkt in Grossgebin-

den oder in Tank- und Silowagen an die Abnehmer geliefert. 
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Exportmärkte 

Mit nur ca. 20 % liegt der Exportanteil in der Nahrungsmittelindustrie im Ver-

gleich mit anderen Branchen (Chemie, Maschinen etc.) relativ tief. Trotzdem 

bieten sich auch im Export Chancen, die angesichts des weitgehend gesättigten 

Inlandmarktes in den letzten Jahren vermehrt genutzt werden. 

Erfolgreich sind schweizerische Unternehmen jedoch nur mit qualitativ hoch-

wertigen Produkten, die auch zu einem höheren Preis verkauft werden können. 

Rund 60 % der Exporte von Erzeugnissen der Kapitel 1 bis 24 des Zolltarifs 

gehen in die EU. Der Rest verteilt sich auf eine grosse Zahl von Ländern in fast 

allen Kontinenten. 
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3. Wertschöpfungskette 
 

1.1.3.1.3 Wertschöpfungskette (K2) 

Ich beschreibe an Beispielen typischer Produkte oder Dienstleistungen die Wertschöp-
fungskette. Ich zeige auf, welche Unternehmungen oder Unternehmensbereiche an der 
Wertschöpfung in welcher Form beteiligt sind. 

 

 

3.1 Wertschöpfungskette innerhalb des Unternehmens 

Beim Lagereingang werden Rohstoffe und Verpackungsmaterialien angeliefert. 

In der Spedition warten fertig abgepackte Produkte oder Halbfabrikate auf den 

Versand an die Kunden. 

Dazwischen stehen viele einzelne Arbeitsschritte von der Beschaffung über die 

Produktion bis zu den Abpackmaschinen und der Konfektionierung für den Ver-

trieb.  

Der durch diese Schritte hinzugefügte Wert wird "Mehrwert" oder "Wertschöp-

fung" genannt. 

 

 

 

 

 

 

   

In der Beschaffung entsteht der Mehrwert 

durch die rechtzeitige Bereitstellung aller 

notwendigen Werkstoffe (Rohstoffe, Pro-

duktionshilfmittel, Verpackungmaterial 

etc).. 

In der Produktion entsteht der 

Mehrwert durch die Herstellung eines 

verkaufsbereiten Endprodukts. 

Im Vertrieb entsteht der Mehrwert 

durch die rechtzeitige Bereitstellung der 

bestellten Waren, den Verkauf der 

Produkte und deren Lieferung an die 

Kunden. 

Die Wertschöpfung in einem Betrieb der NM-Industrie kann schematisch wie folgt dargestellt werden: 

 

Abb. 2:  Wertschöpfungskette eines Produktionsbetriebes 
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Der ganze Ablauf der Leistungserbringung vom Lieferanten bis zum Kunden 

bildet die Wertschöpfungskette. Innerhalb der Wertschöpfungskette fliessen 

zwischen Lieferant, Produzent und Kunde Waren, Informationen und Geld hin 

und her. 

Am Schluss der Wertschöpfungskette steht der Kunde. Und dieser fragt sich: 

Erfüllen die mir angelieferten Nahrungsmittel meine Erwartungen? Beispiele 

von Kundenaussagen: 

ï Wurde meine Bestellung pünktlich und an den richtigen Ort ausgeliefert? 

ï Entspricht die Qualität meinen Erwartungen? 

ï Ist die Aufmachung der Packung so, dass sie meine Kunden (Konsumen-

tinnen und Konsumenten) anspricht? 

ï Erleichtert mir das Produkt als Gastwirt die tägliche Arbeit? 

ï Kann ich die Verpackung einfach und ohne zusätzliche Kosten entsorgen? 

Wenn das alles stimmt, so ist der Kunde auch bereit, für das Produkt einen 

angemessenen Preis zu zahlen. 

 

3.2 Organisation eines Industrieunternehmens 

Um die gewünschten Produkte zu entwickeln, herzustellen und zu vertreiben, 

muss ein Industrieunternehmen zweckmässig organisiert sein. Je nach Art der 

Produkte und der Grösse des Unternehmens kann die Organisation gegliedert 

werden nach Tätigkeiten, Produkten oder Verkaufsregionen. Die Organisation 

von Unternehmen wird in einem Organigramm dargestellt.  

 

Organisation nach Funktionen 

 

Abb. 3:  Organisation nach Funktionen 

 

In diesem Beispiel eines Organigramms wird eine "Linienorganisation" darge-

stellt. Jeder Mitarbeitende ist nur einer Stelle direkt unterstellt. Die Leiterin der 

Qualitätskontrolle ist direkt dem Chef "Produktion" unterstellt, dieser wiederum 

nur der Geschäftsleitung. Der Dienstweg geht also in einer Linie von der Ge-

schäftsleitung über den Leiter Produktion zur Verantwortlichen für die Qualitäts-

kontrolle und umgekehrt (Entscheidungen und Mitteilungen). Die Qualitätskon-

trolle untersteht also nicht der Verarbeitung. 

Die Wertschöpfung ist die 

Differenz zwischen den von 

einem Unternehmen verkauf-

ten Leistungen und den bezo-

genen Leistungen. 

 

Wertschöpfung =  

Verkaufserlös von Produkten 

abzüglich Kosten der Vorleis-

tungen. 
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Vorteile Nachteile 

ï erlaubt fachliche Spezialisierung 

ï keine Überschneidungen der Tätig-

keiten 

ï wenig flexibel bei Veränderungen des 

Umfelds 

ï kein Fokus auf Markt und Produkte 

 

 

Organisation nach Produkten 

 

 

Abb. 4:  Organisation nach Produkten 

 

Um rasch auf sich verändernde Marktbedürfnisse reagieren zu können, werden 

gewisse Bereiche, wie z.B. Marketing und Verkauf, nach Produktgruppen oder 

nach Regionen organisiert. Die einzelnen Tätigkeiten sind direkt bei den jeweili-

gen Produkten angegliedert. Die Organisation nach Produktgruppen ist eher bei 

grossen Unternehmen vorhanden. Gewisse allgemeine Funktionen wie Finan-

zen und Controlling, Personalwesen, Prozess-Organisation, Qualitäts- und Um-

weltmanagement usw. werden bei dieser Organisationsform in sogenannten 

Stabstellen zusammengefasst. Stabstellen sind oft direkt der Geschäftsleitung 

unterstellt. 

 

Vorteile Nachteile 

ï sehr flexibel (Reaktion auf Märkte und 

Kunden) 

ï fördert Innovationen (Fokus auf Markt-

bedürfnisse und Produkte) 

ï interner Wettbewerb auf Produktebene 

ï eher personalintensiv 
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Aufgaben der einzelnen Abteilungen: 

Geschäftsleitung 

ï Langfristige Entwicklung des Unternehmens (Märkte, Produkte, Kooperatio-

nen) planen und sicherstellen 

 

Marketing und Verkauf 

ï Bedürfnisse des Markts abklären und die Anforderungen in neue Produkte 

integrieren 

ï Sortiment bestimmen 

ï Produkte (und Dienstleistungen) im Markt bekannt machen 

ï Marktgerechte Preise festlegen 

ï Vertrieb der Produkte 

ï Kundenbetreuung 

ï After-Sales-Services 

 

Forschung und Entwicklung (F&E) 

ï  Optimierung der Produktionsverfahren und Entwicklung neuer  

Technologien 

ï Optimierung bestehende Rezepte und Entwicklung neuer Produkte, 

 marktgerechter Produkten, lebensmittelrechtliche Abklärungen,  

Erstellung von Spezifikationen und Packungsdeklarationen 

ï Optimierungen bei der Verpackung 

 

Materialwirtschaft 

ï Beschaffung und Lagerung des für die Produktion notwendigen Materials 

(Rohstoffe, Betriebsstoffe, Halbfabrikate, Verpackungsmaterial usw.) 

ï Beschaffung und Lagerung von Handelswaren 

ï Beschaffung von Spezifikationen der zugekauften Materialien 

 

Verarbeitung 

ï Fertigung der gewünschten Produkte auf verschiedenen Linien 

ï Kontrolle der Anlagen und Steuerungen 

ï Integration von neuen Produktionsmethoden 

ï Qualitätskontrolle 

ï Dokumentation der Produktionsparameter 

 

Qualitätsmanagement, Labor 

ï Eingangskontrollen der Rohstoffe 

ï Prüfung der aus der Produktion entnommenen Rückstellmuster 

ï Betreuung des HACCP-Systems 

ï Schulung des Personals in Hygiene 
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Finanzen und Controlling 

ï Bereitstellung und Überwachung der notwendigen finanziellen Liquidität  

ï Überwachung der Geldflüsse (Einnahmen und Ausgaben) 

ï Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung 

ï Budgetierung, Investitionsplanung 

 

Personalwesen 

ï Personalbedarf festlegen 

ï Rekrutierung und Betreuung der Mitarbeitenden 

ï Weiterentwicklung der Mitarbeitenden 

ï Personaladministration 

ï Personalentlöhnung 

 

Organisation und Prozesse 

ï Bereitstellung und Unterhalt der Informatik-Infrastruktur 

ï interne Dienste 

 

 

3.3 Das Unternehmen in Wechselwirkung mit seinem Umfeld 

Ein Unternehmen ist nicht isoliert, sondern steht immer in einer Wechsel-

wirkung mit dem Umfeld. 

 

 

Abb. 5 : Das Unternehmen und sein Umfeld 

 

Ein Unternehmen kann sich nur dann erfolgreich weiterentwickeln, wenn es 

partnerschaftliche Beziehungen zu seinen Kunden und Lieferanten pflegt. Die 

Ansprüche der Kunden, die technologischen Entwicklungen und das Angebot 

der Mitbewerber bestimmen die Produkte und Dienstleistungen. Diese Innovati-

onen werden gestaltet von kreativen und leistungsbereiten Mitarbeitenden, die 

vom Unternehmen faire Arbeitsbedingungen verlangen. 

NGO= Non-governmental 

Organization (Nichtregie-

rungsorganisation), z.B. Max 

Havelaar, Greenpeace, WWF 

 

Ein innovatives Unternehmen 

braucht Mitarbeitende, die 

motiviert und leistungsbereit 

sind. 
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4. Rechtliche Rahmenbedingungen 

Jedes Unternehmen muss geltende Gesetze und Vorschriften einhalten.  

Für die NM-Industrie sind dies in erster Linie die Anforderungen bezüglich Qua-

lität, Sicherheit und Kennzeichnung von Lebensmitteln, d.h. das Lebensmittel-

recht. Zudem sind Vorschriften zum Umweltschutz (z.B. Abwasser, Luft) oder 

zum Arbeitsrecht (z.B. Nachtarbeit, Jugendschutz) einzuhalten. 

Die NM-Industrie ist zudem eng mit der Landwirtschaft verbunden, weshalb sich 

landwirtschaftliche Vorschriften und Regelungen stark auf die unternehmerische 

Tätigkeit auswirken. 

Nachfolgend werden einige Gesetze und Verordnungen thematisiert, die für die 

Unternehmen der Schweizer NM-Industrie besonders wichtig sind: 

 

4.1 Lebensmittelrechtliche Vorschriften 

Lebensmittelgesetz 

Das "Bundesgesetz über Lebensmittel- und Gebrauchsgegenstände" (LMG, 

SR 817.0) ist so zu sagen das "Grundgesetz" für die Lebensmittelherstellung 

und die Lebensmittelsicherheit.  

Es stützt sich auf Art. 118 der Bundesverfassung (Auszug). 

Der Bund trifft Massnahmen zum Schutz der Gesundheit. 

Er erlässt Vorschriften über den Umgang mit Lebensmitteln sowie 

mit Heilmitteln, Betäubungsmitteln, Organismen, Chemikalien 

und Gegenständen, welche die Gesundheit gefährden können. 

Das LMG verfolgt im Wesentlichen drei Ziele (LMG Art. 1): 

¶ Schutz der Konsumenten vor Lebensmitteln (und Gebrauchsgegenstän-

den), die die Gesundheit gefährden können. 

¶ Sicherstellung eines hygienischen Umgangs mit Lebensmitteln. 

¶ Schutz der Konsumenten vor Täuschung. 

Das Gesetz umschreibt, was ein Lebensmittel ist, unter welchen Bedingungen 

Lebensmittel hergestellt werden dürfen (z.B. zulässigen Herstellverfahren, Hy-

giene) und welche Angaben auf Lebensmitteln anzubringen sind (sog. Kenn-

zeichnung). Im Weiteren legt das LMG fest, wer für die Kontrolle zuständig ist 

(innerhalb der Schweiz die Kantone, an der Grenze die Bundesbehörden). 

Schlussendlich enthält des LMG auch Strafbestimmungen, die bei Verstössen 

gegen die Vorschriften zur Anwendung kommen. 

Das geltend LMG trägt das Datum vom 20. Juni 2014. Es ist jedoch erst am 

1. Mai 2017 zusammen mit einer umfassenden Revision des Verordnungs-

rechts in Kraft getreten. 

Mit dieser grossen Revision ist das schweizerische Lebensmittelrecht noch 

weitergehend als bisher an jenes der EU angeglichen worden.  

SR bedeutet "Systematische 

Sammlung" des Bundesrechts. 
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Die wichtigsten Neuerungen sind: 

- Übernahme des Lebensmittelbegriffs und weiterer Definitionen der EU: 

"Als Lebensmittel gelten alle Stoffe und Erzeugnisse, die dazu bestimmt sind 

oder von denen sich vern¿nftigerweise vorhersehen lªsst, dass sie é von 

Menschen aufgenommen werden" (LMG Art. 4 Abs. 1) und die sicher sind 

(LMG Art. 7 Abs. 1). 

- Als Folge davon:  

Abkehr vom Positivprinzip (bisher galt: "Erlaubt ist nur, was im Verordnungs-

recht umschrieben ist oder eine Bewilligung erhalten hat"). 

- Einführung des Vorsorgeprinzips: Die Behörden können Massnahmen zum 

Schutz der Gesundheit treffen, selbst wenn (noch) keine vollständigen wis-

senschaftlichen Informationen zum Risiko vorliegen (LMG Art. 22). 

- Abkehr vom (bewährten) Grenz- und Toleranzwertkonzept hin zum Höchst-

wertkonzept der EU (z.B. bei Fremd- und Inhaltsstoffen oder bei Mikroorga-

nismen. 

- Einführung eines generellen Obligatoriums der Nährwertkennzeichnung. 

 

Ein zentraler Grundsatz des Lebensmittelrechts findet sich in LMG Art. 26: Es 

ist dies die Pflicht zur Selbstkontrolle. Wer Lebensmittel herstellt und vertreibt, 

muss dafür sorgen, dass sie den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Die 

Kontrolle durch die Behörden entbindet den Hersteller nicht von der Pflicht zur 

Selbstkontrolle. Er muss deshalb ein System umsetzen, mit dem er die kriti-

schen Kontrollpunkte erkennt und Massnahmen zur Vermeidung von Fehlern 

vorsieht. Dieses System wird HACCP (englisch: "Hazard Analysis Critical Con-

trol Points") genannt. 

Zudem muss der Hersteller die Rückverfolgbarkeit auf allen Produktions- Ver-

arbeitungs- und Vertriebsstufen sicherstellen (LMG Art. 28).  

Das "Grundgesetz" in der EU ist die Verordnung (EG) Nr. 178/2002 "zur Festle-

gung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, 

zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur 

Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit". Diese Verordnung wird 

oft auch kurz "Basisverordnung" genannt. 

Lebensmittelrechtliche Verordnungen 

Gestützt auf das LMG erlassen der Bundesrat und seine Departemente eine 

grosse Zahl von Ausführungsverordnungen, die die Details regeln. Die Verord-

nungen werden durch das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veteri-

närwesen (BLV) vorbereitet. 

Man unterscheidet dabei zwischen "horizontalen" Verordnungen, die alle Le-

bensmittel betreffen, und "vertikalen" Verordnungen, die bestimmte Produkte 

oder Produktgruppen regeln. 

Mit der auf den 1. Mai 2017 in Kraft getretenen Revisionen weist das Lebens-

mittelrecht die folgende Struktur auf: 

Alle für Lebensmittel wichtigen 

Erlasse finden sich über folgen-

den Link: 

https://www.blv.admin.ch/blv/de/h

ome/lebensmittel-und-

ernaehrung/rechts-und-

vollzugsgrundla-

gen/gesetzgebung-lme.html 

Wichtigster Erlass zum Lebens-

mittelrecht in der EU: 

"Basisverordnung" Nr. 178/2002 

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/gesetzgebung-lme.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/gesetzgebung-lme.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/gesetzgebung-lme.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/gesetzgebung-lme.html
https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/gesetzgebung-lme.html
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Struktur des Lebensmittelrechts ab dem 1. Mai 2017: 

 

 

Übergangsfristen: 

In der Regel wird bei Revisionen des Verordnungsrechts eine Übergangsfrist 

von 1 Jahr gewährt. Angesichts des Umfangs der auf den 1. Mai 2017 in Kraft 

getretenen Revision, die bei fast allen Lebensmitteln Anpassungen der Pa-

ckungen und zum Teil auch Rezepturänderungen erfordern, gilt für die Kenn-

zeichnung und die Werbung eine Übergangsfrist von 4 Jahren, d.h. bis zum 

30. April 2021. 

Bis zu diesem Zeitpunkt können somit noch Lebensmittel auf den Markt kom-

men, die dem alten Recht entsprechen. 
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Die wichtigsten horizontalen Verordnungen sind: 

 

Verordnung über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (LGV)  

(SR 817.02 - 56 Seiten). 

Die LGV ist eine Verordnung des Bundesrates. Sie stellt das Bindeglied zwischen dem LMG und den Depar-

tementsverordnungen dar. 

Sie ist in 6 Kapitel gegliedert: 

1. Allgemeine Bestimmungen: 

Gegenstand, Begriffe, Bewilligungsverfahren 

2.  Lebensmittel: 

Beurteilung der Sicherheit, Hygieneanforderungen, Täuschungsverbot, Zulassung "neuartiger" Lebensmit-

tel, Melde- und Bewilligungspflicht für Lebensmittelbetriebe, Stoffe und Zusätze, technologische Verfahren, 

GVO's, Kennzeichnung und Werbung etc. 

3.  Gebrauchsgegenstände: 

Materialien und Gegenstände im Kontakt mit Lebensmitteln ("Bedarfsgegenstände"), kosmetische Mittel, 

Spielzeuge und Gebrauchsgegenstände für Kinder, Aerosolpackungen, Kerzen/Streichhölzer etc. 

4.  Selbstkontrolle: 

Verantwortliche Person, Pflicht und Inhalt, Sicherstellung der guten Verfahrenspraxis, HACCP-System, 

Branchenrichtlinien, Probenahmen und Analysen, Rückverfolgbarkeit, Rücknahme und Rückruf, Dokumen-

tation der Selbstkontrolle 

5.  Ein-, Durch- und Ausfuhr von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen: 

6.  Übertragung der Rechtsetzungskompetenz und Entscheidverfahren: 

Kompetenz des BLV zur Anpassung technischer Vorschriften an den jeweiligen Stand von Wissenschaft 

und Technik 

 

Verordnung über den Vollzug der Lebensmittelgesetzgebung (LMVV) 

(SR 817.024 - 52 Seiten). 

Auch diese Verordnung erlässt der Bundesrat. Sie regelt die amtliche Kontrolle innerhalb der Schweiz (durch 

die Kantonalen Laboratorien) und an der Grenze bei der die Ein-, Durch- und Ausfuhr, die Probenahme und 

das Analysenverfahren, die Ausbildung des Personals der Vollzugsorgane und die Finanzierung der Kontrol-

len. 
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Verordnung des EDI betreffend die Information der Verbraucher (LIV)  

(SR 817.022.16 - 24 Seiten und 83 Seiten Anhänge). 

Für das Inverkehrbringen von Lebensmitteln ist die LIV die wichtigste Verordnung auf Ebene der Departemen-

te. Sie wird vom Eidg. Departement des Innern (EDI) erlassen. 

Die LIV legt die Grundsätze für und die Anforderungen an die Information über Lebensmittel fest und regelt 

insbesondere deren Kennzeichnung zum Zeitpunkt der Abgabe an die Verbraucher (LIV Art. 1 Abs. 1). 

Im 2. Kapitel sind die obligatorischen Angaben aufgelistet, die auf Lebensmittelverpackungen angegeben 

werden müssen, wie: 

- Sachbezeichnung (in der EU "Verkehrsbezeichnung") 

- Verzeichnis der Zutaten 

- Kennzeichnung allergener Zutaten 

- mengenmässige Angabe von Zutaten, sofern diese verlangt wird (QUID) 

- Mindesthaltbarkeits- oder Verbrauchsdatum 

- Name und Adresse des Inverkehrbringers 

- Produktionsland und allenfalls Herkunft der Zutaten 

- Warenlos 

- Nährwertkennzeichnung 

- Hinweis auf GVO (sofern enthalten) 

- Identitätskennzeichen (bei Fleisch und Fleischerzeugnissen) 

Im Weiteren ist in der LIV festgehalten, welche nährwert- und gesundheitsbezogenen Angaben erlaubt sind 

und welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen (Anhänge 13 und 14). 

 

Verordnung des EDI über neuartige Lebensmittel 

(SR 817.022.2 - 4 Seiten und 3 Seiten Anhänge) 

Diese Verordnung ist wie keine andere ein Abbild der EU-Regelung (sog.    "Novel-Food-Verordnung"): 

"Neuartig" sind Lebensmittel, die vor dem 15. Mai 1997 weder in der Schweiz noch in einem Mitgliedstaat der 

EU in nennenswertem Umfang für den menschlichen Verzehr verwendet wurden (Definition in Art. 15 LGV). 

Im Gegensatz zu allen anderen Lebensmitteln, dürfen "neuartige" Lebensmittel nur in Verkehr gebracht wer-

den, wenn sie entweder im Anhang 1 aufgeführt sind oder ausdrücklich bewilligt wurden. 

 

Verordnung des EDI über gentechnisch veränderte Lebensmittel (VGVL) 

(SR 817.022.51 - 8 Seiten und 4 Seiten Anhänge) 

In der Schweiz gilt weiterhin ein Verbot für den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen (sog. "GVO-

Moratorium"). Über den Import (z.B. von Futtermitteln) oder die Verwendung von gentechnisch veränderten 

Hilfsstoffen gelangen trotzdem GVO-Erzeugnisse in den Verkehr. 

Die VGVL regelt das Bewilligungsverfahren und die Kennzeichnung solcher Erzeugnisse. Für ungewollte Spu-

ren von GVO's gilt eine Toleranz von 0,5 Massenprozent.  
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Verordnung des EDI über Zusatzstoffe (Zusatzstoffverordnung ZuV) 

(SR 817.022.31 - 9 Seiten und 189 Seiten Anhänge) 

Zusatzstoffe sind Stoffe mit oder ohne Nährwert, die in der Regel nicht selber als Lebensmittel verzehrt und 

einem Lebensmittel aus technologischen Gründen zugesetzt werden (LGV Art. 3 Abs. 1 Ziff. 24). 

Die ZuV regelt die Zulässigkeit, die Höchstmengen sowie die Reinheitsanforderungen der einzelnen Zusatz-

stoffe in Lebensmitteln. 

Sie werden in insgesamt 27 Funktionsklassen eingeteilt, z.B. "Konservierungsstoffe", "Farbstoffe", "Säue-

rungsmittel", "Emulgatoren", "Stabilisatoren", "Verdickungsmittel" etc. (vgl. Liste in Anhang 1 ZuV). 

Jedem Zusatzstoff ist eine E-Nummer zugeordnet. 

Die Deklaration der Zusatzstoffe ist in der LIV geregelt (Anhang 5, Teil C). Es muss die Funktionsklasse ge-

folgt von der Einzelbezeichnung oder der E-Nummer angegeben werden.  

 

Verordnung des EDI über Aromen und Lebensmittelzutaten mit Aromaeigenschaften in und auf Le-

bensmitteln (Aromenverordnung) 

(SR 817.022.41 - 8 Seiten und 163 Seiten Anhänge) 

Bis zur Revision 2017 galten die Aromen in der Schweiz als Zusatzstoffe und waren in der ZuV geregelt. In 

Übereinstimmung mit dem EU-Recht bilden Sie nun eine eigene Kategorie der Lebensmittelzutaten.  

Aromen sind Erzeugnisse, die als solche nicht zum Verzehr bestimmt sind und Lebensmitteln zugesetzt wer-

den, um ihnen einen besonderen Geruch oder Geschmack zu verleihen (LGV Art. 3 Abs. 1 Ziff. 25). 

Man unterscheidet nach "Aromastoff",  "Aromaextrakt", "thermisch gewonnenes Reaktionsaroma", "Rauch-

aroma", "Aromavorstufen" etc. (Art. 4). 

Die Kennzeichnung lautet "Aroma". Die Bezeichnung "natürliches Aroma" ist nur zulässig, wenn der Aroma-

bestandteil ausschliesslich Aromaextrakte oder natürliche Aromastoffe enthält. Wenn Bezug genommen wird 

auf ein Lebensmittel oder Lebensmittelkategorie (z.B. "mit natürlichem Erdbeer-Aroma", muss der Aromabe-

standteil zu mindestens 95 Gewichtsprozent aus dem Ausgangsstoff gewonnen werden. 

 

Verordnung des EDI über den Zusatz von Vitaminen, Mineralstoffen und sonstigen Stoffen in Le-

bensmitteln (VZVM),  

(SR 817.022.32 - 4 Seiten und  14 Seiten Anhänge) 

Die VZVM regelt den Zusatz von Vitaminen, Mineralstoffen und sonstigen Stoffen mit ernährungsbezoge-

ner oder physiologischer Wirkungen in Lebensmitteln des täglichen Gebrauchs. Besondere Regelungen 

gelten für Nahrungsergänzungsmittel und Lebensmittel für Personen mit einem besonderen Ernährungsbe-

darf (VZVM Art. 1). 

Solche Zusätze bezwecken die Erhaltung oder Verbesserung des Nährwertes oder erfolgen aus Gründen 

der Volksgesundheit (z.B. Iod). 

Anhang 1 enthält die Liste der erlaubten Vitamine und Mineralstoffe mit der für Erwachsene empfohlenen Ta-

gesdosis. Die "sonstigen" Stoffe und deren Höchstmenge pro Tagesdosis sind in Anhang 2 aufgelistet. Bei 

einigen Lebensmittelgruppen ist ein Zusatz nicht erlaubt, z.B. bei Obst, Gemüse und Fleisch oder bei alkoholi-

schen Getränken (Anhang 3).  

In Anhang 7 sind die Tagesrationen für die wichtigsten Lebensmittelgruppen aufgeführt. 
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Verordnung des EDI über die Hygiene beim Umgang mit Lebensmitteln  

(Hygiene-Verordnung EDI, HyV) 

(SR 817.024.1 - 35 Seiten und 29 Seiten Anhänge) 

Die HyV  

- legt allgemeine Hygienevorschriften fest für den Umgang mit Lebensmitteln, 

- stellt Anforderungen auf an die Hygiene des Personals von Lebensmittelbetrieben und an dessen Schulung 

in Hygienefragen, 

- bestimmt die thermischen Verfahren und die Verarbeitungshygiene, 

- stellt besondere Hygienebestimmungen für Lebensmittel tierischen Ursprungs auf, 

- bestimmt die für Lebensmittel geltenden mikrobiologischen Kriterien. 

Die "verantwortliche Person" muss Sorge dafür tragen, dass auf allen Stufen die Hygienevorschriften eingehal-

ten werden, insbesondere, dass die Temperaturvorschriften für Lebensmittel eingehalten werden und die 

Kühlkette nicht unterbrochen wird. 

In Anhang 1 werden die mikrobiologischen Kriterien für die verschiedenen Lebensmittelgruppen festgelegt.  

 

 

Verordnung des EDI über technologische Verfahren sowie technische Hilfsstoffe zur Behandlung von 

Lebensmitteln (VtVtH) 

(SR 817.022.42 - 6 Seiten und 8 Seiten Anhänge) 

In der VtVtH werden die Verfahren umschrieben, die bei Lebensmitteln zur Verbesserung der Haltbarkeit o-

der zur Erhöhung der hygienischen-mikrobiologischen Sicherheit verwendet werden dürfen (z.B. Bestrahlung, 

Hochdruckbehandlung). Zu den Hilfsstoffen gehören Extraktionslösungsmittel und Enzyme. 

 

Eine Gruppe von drei weiteren (horizontalen) Verordnungen befasst sich mit 

Rückständen in Lebensmitteln, d.h. an sich nicht erwünschten Verunreinigun-

gen, und legt dafür die zulässigen Höchstgehalte fest: 

 

Verordnung des EDI über die Höchstgehalte für Kontaminanten 

(Kontaminantenverordnung, VHK) - SR 817.022.15 

 

Verordnung des EDI über die Höchstgehalte für Pestizidrückstände in 

oder auf Erzeugnissen pflanzlicher oder tierischer Herkunft (VPRH) - 

SR 817.021.23 

 

Verordnung des EDI über Rückstände pharmakologisch wirksamer Stof-

fe und Futtermittelzusatzstoffe in Lebensmitteln tierischer Herkunft 

(VRLtH) - SR 817.022.15 
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Die vertikalen Verordnungen umschreiben die Anforderungen an einzelne Le-

bensmittel und legen allenfalls zusätzlich erforderliche Kennzeichnungen fest. 

Mit der Revision Lebensmittelrechts auf den 1. Mai 2017 wurden die bisherigen 

11 Verordnungen in 5 Verordnungen zusammengefasst: 

 

Verordnung des EDI über Lebensmittel pflanzlicher Herkunft, Pilze und 

Speisesalz (VLpH) 

(SR 817.022.17 - 40 Seiten und 39 Seiten Anhänge) 

Die VLpH regelt sowohl alle Ausgangsprodukte pflanzlichen Ursprungs wie 

auch die daraus hergestellten Verarbeitungserzeugnisse. 

Beispiel: 

- Ölsaaten Ą pflanzliche Öle, Margarinen 

- Getreide Ą Backwaren, Teigwaren 

- Zucker Ą Konditorei und Zuckerwaren, Schokolade 

 

Verordnung des EDI über Lebensmittel tierischer Herkunft (VLtH) 

(SR 817.022.108 - 40 Seiten und 10 Seiten Anhänge) 

Die VLtH regelt sowohl alle Ausgangsprodukte tierischen Ursprungs wie auch 

die daraus hergestellten Verarbeitungserzeugnisse. 

Beispiel: 

- Fleisch Ą Fleischerzeugnisse, Gelatine 

- Milch Ą Joghurt, Käse, Butter, Milchpulver 

- Eier Ą Eiprodukte 

- Honig Ą Gleée royale 

 

Verordnung des EDI über Getränke 

(SR 817.022.12 - 48 Seiten und 45 Seiten Anhänge) 

Unter die "Getränkeverordnung" fallen neu sämtliche Getränke, also sowohl die 

alkoholfreien wie die alkoholhaltigen. 

Beispiel: 

- Natürliches Mineralwasser 

- Frucht- und Gemüsesäfte 

- Aromatisierte Getränke (Limonaden, Energy Drinks, Sirup) 

- Kaffee, Tee, Kräuter- und Früchtetees 

- Alkoholische Getränke (Bier, Wein, Spirituosen) 
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Verordnung des EDI über Lebensmittel für Personen mit einem besonde-

ren Ernährungsbedarf (VLBE) 

(SR 817.022.104 - 19 Seiten und 55 Seiten Anhänge) 

Die VLBE löst die frühere Verordnung über "Speziallebensmittel" ab. Sie um-

schreibt die folgenden Lebensmittelgruppen: 

- Lebensmittel für Säuglinge und Kleinkinder 

- Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke 

- Lebensmittel für eine gewichtskontrollierende Ernährung 

- Lebensmittel für Sportlerinnen und Sportler 

 

Verordnung des EDI über Nahrungsergänzungsmittel (VNem) 

(SR 817.022.14 - 4 Seiten und 13 Seiten Anhänge) 

Nahrungsergänzungsmittel sind Lebensmittel, die dazu bestimmt sind, die nor-

male Ernährung zu ergänzen. Sie bestehen aus Vitaminen, Mineralstoffen und 

sonstigen Stoffen mit ernährungsspezifischer oder physiologischer Wirkung und 

werden in dosierter Form aufgenommen (VNem Art. 1). 

 

"Cassis-de-Dijon"-Prinzip  

Das "Cassis-de-Dijon"-Prinzip geht auf ein Urteil des Europäischen Gerichtsho-

fes (EuGH) aus dem Jahr 1979 zurück. Innerhalb der EU darf ein Mitgliedstaat 

den freien Warenverkehr nur aus ganz bestimmten, im öffentlichen Interesse 

liegenden Gründen einschränken. Deutschland wollte die Einfuhr des "Cassis"-

Likörs verbieten, weil er nicht den geforderten Alkoholgehalt von 25 % aufwies.  

Die Schweiz hat dieses Prinzip durch eine Revision des "Bundesgesetzes über 

Technische Handelshemmnisse" (THG) auf den 1. Juli 2010 übernommen. 

Produkte, die den technischen Anforderungen der EU entsprechen, sind in der 

Schweiz verkehrsfähig, auch wenn sie nicht der schweizerischen Gesetzge-

bung entsprechen. 

Für Lebensmittel gilt jedoch eine spezielle Regelung: Ein Importeur muss zuerst 

eine Bewilligung beantragen. Sofern keine der vom Bundesrat festgelegten 

Ausnahmen zutrifft, wird die Bewilligung in Form einer Allgemeinverfügung 

erteilt. Dies bedeutet, dass jeder Dritte, d.h. auch ein schweizerischer Herstel-

ler, das Produkt nach den gleichen Vorschriften in der Schweiz in Verkehr brin-

gen darf. Damit wird eine sog. "Inländerdiskriminierung" vermieden. 

Die Schweiz hat das "Cassis-de-Dijon"-Prinzip einseitig eingeführt. "Einseitig" 

will sagen, dass die Schweiz Produkte zulässt, die nach EU-Recht hergestellt 

sind, die EU uns aber kein Gegenrecht gewährt, wenn ein Produkt den schwei-

zerischen Bestimmungen entspricht. 

Die erhofften positiven Auswirkungen auf die Preise in der Schweiz (Kampf 

gegen die "Hochpreisinsel Schweiz") sind weitgehend ausgeblieben bzw. kaum 

messbar. Vor allem bäuerliche Kreise haben deshalb versucht, das "Cassis-de-

Dijon"-Prinzip zumindest für Lebensmittel wieder abzuschaffen, hatten damit 

aber im Parlament keinen Erfolg.  
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4.2 Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen 

Der Grossteil der von der NM-Industrie verarbeiteten Rohstoffe sind landwirt-

schaftliche Produkte, die teils in der Schweiz gewonnen werden, zum Teil aber 

auch importiert werden müssen. 

Bedingt durch die klimatischen und topographischen Bedingungen ist die 

schweizerische Landwirtschaft im Vergleich zum Ausland benachteiligt. Über 

viele Jahre wurde die inländische Produktion durch hohe Zölle, mengenmässige 

Beschränkungen der Einfuhren (sog. Kontingentierung) und weitere Massnah-

men geschützt. Dieser Schutz der Landwirtschaft führt zu einem deutlich höhe-

ren Preisniveau für die Agrarprodukte (Milch, Fleisch, Mehl, Kartoffel etc.) und 

damit auch zu höheren Lebensmittelpreisen im Inland. 

Ausgleich des Rohstoffhandicaps 

Die Einstandspreise für die verarbeiteten landwirtschaftlichen Rohstoffe sind 

einer der wichtigsten Kostenfaktoren. Ohne korrigierende Massnahmen wären 

die Unternehmen der NM-Industrie sowohl im Inland und vor allem auch im 

Export erheblich benachteiligt. 

Um diesen Wettbewerbsnachteil auszugleichen, steht seit 1975 das sog. 

"Schoggi"-Gesetz (offiziell "Bundesgesetz über die Ein- und Ausfuhr von Er-

zeugnissen aus Landwirtschaftsprodukten") zur Verfügung. Gestützt darauf 

werden auf der Einfuhr von Erzeugnissen aus Landwirtschaftsprodukten variab-

le Zölle (sog. "bewegliche Teilbeträge") erhoben, die dem Rohstoffanteil und 

der Preisdifferenz zum Weltmarkt Rechnung tragen. Beim Export erhalten die 

schweizerische Hersteller Ausfuhrbeiträge auf den verarbeiteten Rohstoffen, 

auch hier im Umfang der Preisdifferenz. Die Einnahmen und Ausgaben hielten 

sich über viele Jahre die Waage. 

Im Verhältnis zur EU ist dieses System im sogenannten "Protokoll Nr. 2" zum 

Freihandelsabkommen Schweiz-EU festgelegt. 

Diese Form des Rohstoffpreisausgleichs kann nur bis Ende 2020 weitergeführt 

werden. Im Dezember 2015 haben die 164 Mitgliedstaaten der WTO (World 

Trade Organisation mit Sitz in Genf) beschlossen, künftig auf Exportsubven-

tionen jeglicher Art im Agrarbereich zu verzichten. Weil die Ausfuhrbeiträge 

nach dem "Schoggi"-Gesetz aus der Sicht der WTO auch als Exportsubventio-

nen gelten, muss eine andere Lösung gefunden werden. 

Bereits ab dem 1. Januar 2019 soll an die Stelle des "Schoggi"-Gesetzes fol-

gende Regelung treten: 

- Die bisher für die Ausfuhrbeiträge zur Verfügung stehenden Mittel (ca. 

95 Mio. Franken pro Jahr) werden in Direktzahlungen an die Landwirtschaft 

in Form von Milch- und Getreidezulagen umgewandelt. 

- Den betroffenen Branchen wird es überlassen, diese Mittel zur Verbilligung 

der für den Export bestimmten Rohstoffe einzusetzen (ca. 87 % für den 

Milchsektor und ca. 17 % für den Getreidesektor). 

- Die NM-Industrie erhält einen erleichterten Zugang zum aktiven Verede-

lungsverkehr (vgl. unten). 
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Aktiver Veredelungsverkehr 

Sowohl das System des "Schoggi"-Gesetzes wie auch die künftige Regelung 

spielen nur für ausgewählte Rohstoffe (Milch/Milchprodukte, Getreide/Mehl). 

Zudem kann der Preisnachteil nur solange ausgeglichen werden, als dazu die 

finanziellen Mittel ausreichen. 

Als Alternative haben die schweizerischen Unternehmen der NM-Industrie die 

Möglichkeit, die Rohstoffe ohne Zollbelastung aus dem Ausland zu beschaffen, 

hier zu verarbeiten und wieder auszuführen. Dies nennt man den "aktiven Ver-

edelungsverkehr" (aktiver VV). Die Rechtsgrundlage dazu bildet Art. 12 Abs. 3 

des Zollgesetzes (SR 631.0). 

Man unterscheidet dabei zwischen zwei Verfahren: 

- Ordentliches Verfahren: 

Der Hersteller stellt einen Antrag für eine aktive Veredelung. Wird diese be-

willigt, importiert er den Rohstoff zollfrei und belegt an Hand von Zolldoku-

mente, dass er die importierte Menge in Form von verarbeiteten Produkten 

wieder ausgeführt hat (sog. Löschung des aktiven VV). 

Wenn es sich beim Rohstoff um ein Standardprodukt handelt und keine Ge-

fahr einer Umgehung besteht, kann er an Stelle der eingeführten Partie auch 

"inländische Ware in gleicher Menge und von gleicher Beschaffenheit und 

Qualität" ausführen. Dies nennt man "Äquivalenzverkehr". 

Sind die Voraussetzungen für den Äquivalenzverkehr nicht gegeben, so 

kann die OZD (Oberzolldirektion) verlangen, dass genau jene Rohstoffe, die 

zollfrei importiert wurden, auch wieder ausgeführt werden. Mit anderen Wor-

ten: die Rohstoffe müssen separat gelagert und ausschliesslich für Export-

produkte verarbeitet werden. In diesem Fall spricht man vom "Nämlichkeits-

verkehr". 

Die entsprechenden Bestimmungen finden sich in Art. 41 und 42 der Zoll-

verordnung (ZV, SR 631.01) 

- Spezielles Verfahren: 

Es gibt eine Reihe von Rohstoffen, bei denen die Inlandproduktion den Be-

darf nicht deckt und die immer in einer Menge importiert werden, die die Re-

Exporte in Form verarbeiteter Nahrungsmittel übersteigt (z.B. Speiseöle, Zu-

cker, Hartweizen, Eier). 

Hier muss der inländische Verarbeiter den Rohstoff nicht selber importieren. 

Er belegt der OZD an Hand der Zolldeklarationen, dass er eine bestimmte 

Menge exportiert hat und erhält dann eine Zollrückerstattung, die dem Im-

portzoll auf diesem Rohstoff entspricht. 

Passiver Veredelungsverkehr 

Von einem "passiven Veredelungsverkehr" spricht man, wenn Rohstoffe von 

der Schweiz zur Verarbeitung in das Ausland ausgeführt, um anschliessend 

wieder zollfrei oder zollbegünstigt eingeführt zu werden. 

 

Reverswaren / Reversverzollung 
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Die Schweiz gewährt unter bestimmten Voraussetzungen Zollermässigungen 

bei der Einfuhr gewisser Waren, die einem besonderen Verwendungszweck 

dienen. Die Liste der entsprechenden Reverswaren ist in der Zollerleichte-

rungsverordnung festgehalten (SR 631.012; umgangssprachlich auch "Re-

versverordnung" genannt). 

Zollerleichterte Ansätze gibt es für zahlreiche Produkte, die in der Nahrungsmit-

telindustrie weiter verarbeitet werden. Beispiele:  

- tiefgefrorene Früchte zur Herstellung von Konfitüren 

- Hartweizengriess zur Herstellung von Teigwaren 

- Maisstärke zu Herstellung von Glucose und Dextrose 

- Maisgrütze zur Herstellung von Cornflakes 

- Speiseöle zur Herstellung von Mayonnaisen/Salatsaucen. 

 
Die Marke "Schweiz" (und das Schweizer Kreuz) 

In der Schweiz hergestellte Produkte geniessen weltweit dank ihrer Qualität, 

Sicherheit und Innovation einen besonders guten Ruf. Davon profitiert zu Recht 

auch die schweizerische NM-Industrie. 

Oft wird jedoch die Marke "Schweiz" von ausländischen Konkurrenten miss-

braucht. Sie bringen Produkte unter der Bezeichnung "Swiss" oder mit dem 

Schweizer Kreuz auf den Markt. 

Am 1. Januar 2017 sind eine Revision des Markenschutzgesetzes (MSchG) 

und ein neues Wappenschutzgesetz (WSchG) in Kraft getreten, mit denen sol-

che Missbräuche bekämpft werden sollen (sog. "Swissness"-Vorlage).  

Für Lebensmittel gelten dabei besonders strenge Anforderungen. Es genügt 

nicht, dass ein Lebensmittel in der Schweiz "hergestellt" wurde. Zusätzlich 

müssen mindestens 80 % des Gewichts der verwendeten Rohstoffe aus der 

Schweiz stammen (bei Milch- und Milchprodukten sogar 100 %). Für Rohstoffe, 

die in der Schweiz nicht oder nicht in genügender Menge zur Verfügung stehen, 

sieht des MSchG Ausnahmen vor (MSchG Art. 48b). 

Die Umsetzung dieser Regelung erwies sich in der Praxis als ausserordentlich 

kompliziert. Alle Details sind in der "Verordnung über die Verwendung von 

schweizerischen Herkunftsangaben für Lebensmittel" (HasLV, SR 232.112.1) 

geregelt. 

Die "Swissness"-Regelung wird wohl in die Geschichte eingehen als eine der 

am krassesten missglückten Gesetzgebungsarbeit unseres Parlamentes. Sie 

führt sowohl bei der Verwaltung wie auch bei den betroffenen Wirtschaftskrei-

sen zu einem bürokratischen Aufwand, der alles bisher Bekannte in den Schat-

ten stellt. Bereits auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens mussten auf dem Verord-

nungsweg 58 Ausnahmen geregelt werden, die nun periodisch überprüft wer-

den sollen. In den Betrieben der NM-Industrie erfordert der Nachweis der Krite-

rien gemäss HasLV umfangreiche und kostspielige Aufzeichnungen über alle 

Warenflüsse. 

4.3 Arbeitsrechtliche Bestimmungen 

Das Arbeitsleben ist intensiv und reich an vielfältigen Herausforderungen. Mit 

klaren Regelungen und Gesetzen kennen alle Beteiligten die Rahmenbedin-

gungen für erfolgreiches Zusammenwirken im Betrieb. Die nachfolgende Dar-

Klare Rahmenbedingun-

gen für Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP8OWu_ubSAhVDcRQKHWHyCx4QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.cross.ch%2Fproduct_info.php%3Fproducts_id%3D2273&bvm=bv.150120842,d.ZGg&psig=AFQjCNGuGbLKpIGh8KdaHgR_kaCM8nYRKQ&ust=1490164654606607
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stellung gibt eine Übersicht über die verschiedenen aufeinander aufbauenden, 

arbeitsrechtlichen Gesetze, Reglemente und Verträge. 

Im Lehrvertrag bzw. Einzelarbeitsvertrag sind nur die wichtigsten individuellen 

Abmachungen geregelt. Alle übrigen Bestimmungen sind in Betriebsreglemen-

ten, im Obligationenrecht (OR), im Arbeitsgesetz (ArG), im Berufsbildungsge-

setz (BBG) und im Mitwirkungsgesetz (MwG) enthalten. 

In einzelnen Branchen (z.B. Schokoladeindustrie) gibt es auch einen Gesamt-

arbeitsvertrag (GAV). Einige Firmen haben mit den Gewerkschaften sog. "Fir-

menverträge" abgeschlossen. 

 

Abb. 6:   Aufbau arbeitsrechtlicher Gesetze, Reglemente und Verträge 

 

Arbeitsgesetz (ArG) 

Das Arbeitsgesetz und die zugehörigen Verordnungen regeln den Schutz der 

Arbeitnehmenden (Beispiel: Festlegung der Höchstarbeitszeiten). 

Mitwirkungsgesetz (MwG) 

Das Mitwirkungsgesetz enthält Bestimmungen zum Informations- und Anhö-

rungsrecht der Arbeitnehmenden im Betrieb (Beispiel: Information über den 

Zusammenschluss mit einem anderen Unternehmen). 

Berufsbildungsgesetz (BBG) 

Im Berufsbildungsgesetz werden die Grundlagen der beruflichen Aus- und Wei-

terbildung festgelegt (Beispiele: Lehrvertrag, Anforderungen an Berufsbild-

ner/innen). 

Obligationenrecht (OR) 

Im schweizerischen Obligationenrecht sind die allgemeinen arbeitsrechtlichen 

Bestimmungen geregelt. Diese minimalen gesetzlichen Vorschriften gelten für 

alle Betriebe (Beispiel: Anrecht auf mindestens vier Wochen bezahlter Ferien 

pro Jahr). 

Gesamtarbeitsvertrag (GAV) 

Ein Gesamtarbeitsvertrag (GAV) ist ein Vertrag zwischen Arbeitgeberverbänden 

und Arbeitnehmerverbänden zur Regelung der Arbeitsbedingungen und des 

Verhältnisses zwischen den GAV-Parteien. Bei grösseren Firmen(-gruppen) 

bestehen auch sog. Firmen- oder Hausverträge.  

Das Berufsbildungsgesetz 

regelt die berufliche 

Grundbildung. 
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Betriebsreglement 

Das Betriebsreglement regelt das Verhalten und die Zusammenarbeit der Ar-

beitnehmenden im Betrieb. Dazu gehören zum Beispiel die Gestaltung der Ar-

beitszeit, die Gesundheitsvorsorge, die Unfallverhütung und die Mitwirkung im 

Betrieb. Das Betriebsreglement stützt sich dabei auf, das Arbeitsgesetz, das 

schweizerische Obligationenrecht und das Mitwirkungsgesetz und allenfalls auf 

einen Gesamtarbeitsvertrag. 

 

Vergleich von Lehrvertrag, Einzelarbeitsvertrag und Gesamtarbeitsvertrag 
 

 Lehrvertrag Einzelarbeitsvertrag Gesamtarbeitsvertrag (GAV) 

Vertragspartner Lernende/r, gesetzlicher Vertre-

ter, Lehrbetrieb 

Arbeitnehmer, Betrieb Sozialpartner  

(Arbeitnehmerverbände bzw. 

Gewerkschaften und Arbeit-

geberverband) 

Dauer Dauer der beruflichen Grund-

bildung 

befristet oder unbefristet mit 

Kündigungsmöglichkeit (beide 

Vertragsparteien) 

Dauer wird im GAV vereinbart. 

Vor Ablauf finden Verhandlungen 

über Verlängerung oder Neuver-

handlung des GAV statt. 

Bemerkungen Der Lehrvertrag ist eine spezielle 

Form des Einzelarbeitsvertrags 

und wird vom kantonalen Amt 

genehmigt. 

Ein GAV regelt diverse Themen, 

die sonst im Einzelarbeitsvertrag 

oder in einem Reglement verein-

bart werden müssten. 

Einzelne Bestimmungen des 

GAV gelten auch für Lernende. 

 

 

4.4 Lehrvertrag 

Der Lehrvertrag ist eine besondere Form des Einzelarbeitsvertrages, der zwi-

schen der/dem Lernenden und dem Lehrbetrieb abgeschlossen wird. Falls die 

Lernenden noch nicht volljährig sind, wird der Vertrag auch von ihren Eltern 

(bzw. dem gesetzlichen Vertreter) unterzeichnet. Der Vertrag muss zudem von 

der kantonalen Behörde genehmigt werden. 

Jeder Lehrvertrag muss zwingend schriftlich abgeschlossen werden. 

Im Lehrvertrag sind unter anderen folgenden Punkten geregelt: 

ï die Art und die Dauer der beruflichen Ausbildung 

ï der Lohn 

ï die Probezeit 

ï die Arbeitszeit 

ï die Ferien. 

 

Spezifische Rechte und Pflichten der Lernenden 

Rechte Pflichten 

ï Ausbildung durch eine Fach-

kraft (Berufsbildner, Praxis-

ausbilder) 

ï Lohn 

ï Arbeit im Lehrbetrieb 

ï Besuch des Unterrichts an der Berufs-

fachschule 

ï Besuch des Unterrichts in den überbe-
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ï Lehrzeugnis trieblichen Kursen 

 

Pflichten der Lernenden 

Lernende sind verpflichtet, alles zu tun, damit sie das Ausbildungsziel errei-

chen. Sie müssen die Anordnungen des Berufsbildners bzw. der Berufsbildnerin 

befolgen, die ihnen übertragenen Arbeiten möglichst gut erledigen ï und sie 

dürfen keine Geschäftsgeheimnisse weitergeben. 

Zudem sind Lernende verpflichtet, den Unterricht an der Berufsfachschule ge-

mäss Lehrplan sowie die überbetrieblichen Kurse (üK) zu besuchen und die 

Anordnungen der Schule und der Lehrpersonen zu befolgen. 

Rechte der Lernenden 

Lernende haben das Anrecht auf einen vertraglich vereinbarten Lohn. Nach 

Beendigung der Lehre haben Lernende Anrecht auf ein Zeugnis, das die erfor-

derlichen Angaben über den erlernten Beruf und die Dauer der Lehre enthält. 

Auf Verlangen der Lernenden oder ihres gesetzlichen Vertreters hat sich das 

Zeugnis auch über die Fähigkeiten, die Leistungen und das Verhalten der Ler-

nenden auszusprechen. 

Lohn 

Der Lohn für die ganze Zeit der Ausbildung muss im Lehrvertrag festgelegt 

werden. Es gibt keinen gesetzlich vorgeschriebenen Minimallohn. 

Der Betrieb ist nicht verpflichtet, zum Jahresende eine Lohnerhöhung (Teue-

rungszulage) zu gewähren. Er ist nur verpflichtet, jenen Lohn zu bezahlen, der 

im Lehrvertrag festgelegt ist. Die Lohnzahlung muss spätestens bis Ende Monat 

erfolgen. 

Es kann ein 13. Monatslohn vereinbart werden. Dieser kann als Gesamtbetrag 

am Ende des Jahres oder in mehreren Teilbeträgen während des Jahres aus-

bezahlt werden. 

Lohnabzüge 

Ab 1. Januar jenes Jahres, in dem Lernende das 18. Altersjahr erreichen, wer-

den von ihrem Bruttolohn Abzüge gemacht, zu denen ihr Arbeitgeber verpflich-

tet ist. 

Zu den Abzügen gehören die Beiträge für die: 

ï AHV (Alters- und Hinterlassenen-Vorsorge) 

ï IV (Invalidenrente) 

ï EO (Erwerbsersatzordnung) 

ï ALV (Arbeitslosenversicherung). 

Ab Lehrbeginn werden Abzüge vom Bruttolohn gemacht für: 

ï Nichtberufsunfallversicherung 

ï und allenfalls für Krankenversicherungsprämien. 

Ab Vollendung des 17. Altersjahres des Lernenden werden die BVG-Prämien 

abgezogen, bis zum 25. Altersjahr allerdings nur für die Risiken Tod und Invali-

dität.  

BVG = Bundesgesetz über die 

berufliche Alters-, Hinterlas-

senen- und Invalidenvorsorge  
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Dauer der Lehre 

Die kaufmännische Grundbildung ist in der Bildungsverordnung und im Bil-

dungsplan festgelegt und dauert drei Jahre. Der Lehrbeginn fällt in der Regel 

mit dem Beginn des Schuljahrs der Berufsfachschule zusammen. 

Probezeit 

Die Länge der Probezeit ist im Lehrvertrag festgelegt. Sie dauert mindestens 

einen Monat und maximal drei Monate. Die Probezeit kann im gemeinsamen 

Einverständnis mit Bewilligung der kantonalen Behörde um maximal drei Mona-

te verlängert werden. Während der Probezeit kann das Lehrverhältnis mit sie-

ben Tagen Kündigungsfrist jederzeit aufgelöst werden. 

Auflösung des Lehrvertrags 

Der Lehrvertrag gilt für die gesamte Lehrzeit. Nach Ablauf der Probezeit kann 

der Lehrvertrag einseitig und fristlos aufgelöst werden. Dazu müssen aber wich-

tige Gründe vorgebracht werden können (z.B. Diebstahl, häufiges unentschul-

digtes Fernbleiben vom Arbeitsplatz). Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn 

der Lehrbetrieb nicht mehr in der Lage ist, Lernende auszubilden, oder die per-

sönlichen Voraussetzungen nicht ausreichen, um den Beruf zu erlernen. 

Über die Auflösung des Lehrvertrags müssen die kantonale Behörde und die 

Berufsfachschule durch die Lehrfirma sofort informiert werden. Wird der Lehrbe-

trieb aus wirtschaftlichen oder anderen Überlegungen geschlossen, so setzt 

sich die kantonale Behörde dafür ein, dass die Ausbildung in einem anderen 

Lehrbetrieb beendet werden kann. 

Arbeitszeit 

Jugendliche Personen dürfen grundsätzlich nicht länger arbeiten als die ande-

ren im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmenden. Die Arbeitszeit darf 9 Stunden 

pro Tag und 45 Stunden pro Woche nicht überschreiten. Jugendliche ab dem  

18. Altersjahr dürfen maximal 50 Stunden pro Woche arbeiten. Die Besuche der 

Berufsfachschule und der überbetrieblichen Kurse müssen als Arbeitszeit ange-

rechnet werden. 

Ferien 

Die Anzahl Ferienwochen während der beruflichen Grundbildung sind im Lehr-

vertrag geregelt. Bis zum vollendeten 20. Lebensjahr sind den Lernenden für 

jedes Lehrjahr mindestens 5 Wochen Ferien zu gewähren.  

 

 

5. Sozialpartnerschaft 

 

Die Interessen der Arbeitnehmenden und der Arbeitgebenden sind nicht immer 

gleich. Um zusammen nach gemeinsamen Lösungen zu suchen, werden so-

wohl die Arbeitnehmer als auch die Arbeitgeber durch ihre jeweiligen Organisa-

tionen vertreten. Innerhalb des Unternehmens sind dies die Betriebskommissi-

 

 

Verbände vertreten die 

Interessen der Arbeitneh-

menden bzw. der Arbeit-

gebenden 
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on und die Geschäftsleitung und auf übergeordneter Ebene ihre jeweiligen Ver-

bände. 

In der NM-Branche gibt es keinen für alle Branchen geltenden GAV, wie z.B. in 

der Maschinenindustrie. Dies wäre wohl angesichts der sehr unterschiedlichen 

Strukturen auch nicht möglich.  

GAV's bestehen zwischen zwei Branchenverbänden und den Gewerkschaften: 

- Schokoladeindustrie (seit 1938): 

Partner:   CHOCOSUISSE Verband Schweiz. Schokoladefabrikanten 

  UNIA und Syna 

Unterstellte Arbeitnehmer: ca. 2'000 

Unterstellte Firmen:  13 

- Brauereien 

Partner:   Schweiz. Brauerei-Verband 

UNIA 

Unterstellte Arbeitnehmer: ca. 650 

Unterstellt Firmen:  6 

Die Firmenverträge werden in öffentlich zugänglichen Statistiken nicht einzeln 

aufgeführt. Eine Erhebung des Bundesamts für Statistik für das Jahr 2015 

nennt 16 solche Firmen- oder Hausverträge. 

 






















